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1003. NutzungsplanungThalwil (Ergänzung)
Mit Beschluss Nr. 2673/1985 genehmigte der Regierungsrat die kommu-
nale Nutzungsplanung von Thalwil. In der Zwischenzeit sind mit Aus-
nahme eines hängigen Verfahrens betreffend die Reservezone Breiti/
Mettli alle Rekurse rechtskräftig erledigt worden. Anstelle der Reserve-
zone über das Grundstück Kat.-Nr. 4511 ist mit RRB Nr. 2362/1987 der
private Gestaltungsplan «Im Park» genehmigt worden. Daher ersucht
der Gemeinderat Thalwil mit Schreiben vom 16. Dezember 1987, die sei-
nerzeit wegen hängiger Rekurse einstweilen von der Genehmigung aus-
genommenen Festlegungen nachträglich zu genehmigen, soweit sie von
den Rechtsmittelinstanzen bestätigt worden sind.

Dieser Genehmigung steht nichts entgegen. Keiner Genehmigung be-
darf der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 19. März 1987 be-
treffend die ersatzlose Streichung der durch die Baurekurskommission
II aufgehobenen Fussnote zu Art. 3 der Bauordnung.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:
I. Die von der Gemeindeversammlung Thalwil am 7. und 28. Juni

1984 beschlossenen Festlegungen der Nutzungsplanung betreffend
die Zone WG 2 auf Kat.-Nr. 8196 in Gattikon,
die Zonen W2 seeseits der Bahnlinie Zürich-Thalwil-Zug und
die spezielle Bezeichnung (gelb) des Gebäudes auf dem Grundstück
Kat.-Nr. 6838 im Kernzonenplan Oberdorf-Platte-Isisbühl

werden genehmigt.
II. Mitteilung an den Gemeinderat Thalwil, 8800 Thalwil, die Kanzlei

der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie an die Di-
rektion der öffentlichen Bauten.
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